
Kleine Anpassungen an den Spezifikationen / TVS. 

Am 12.01.2023 wurden gegenüber dem CR vom 16.11.2022 folgende kleine 

Anpassungen an Kapitel 2 der Anlage 3 vorgenommen: 

1) In pain.008.001.08_GBIC_4 wurde eine Choice in CreditorAgent mit den 

Pflichtelementen „entweder BIC oder NOTPOVIDED“ eingebaut. Dies 

entspricht der EPC-Vorgabe (wie bisher auch schon) 

Das EPC ist mit seinem TVS hier nicht so streng (Select mit diesen beiden 

optionalen Elementen).  

Hinweis: in pain.001.001.09_GBIC_4 war diese schärfere Regelung schon 

integriert, daher keine Änderung zum 12.1.2023. 

 

2) In der Spezifikation wurden die Grafiken entsprechend korrigiert und jeweils 

ein klarstellender Satz bei den betreffenden Agents formuliert (rechte Spalte 

der Regeltabelle) 

 

 

 

 

Die aktualisierte Spezifikation für Kapitel 11 (pain.007) wurde versehentlich ohne 

Änderungsverfolgung veröffentlicht. Der CR enthält nun Kapitel 11 mit 

Änderungsverfolgung.  

 

 


